
Informationspapier für Dienstaufsicht über die Bezirksregierungen

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch das Ministerium des In-
nern des Landes Nordrhein-Westfalen im Bereich Organisation, Dienstaufsicht und Stel-
lenpläne der Bezirksregierungen 

Das für den Bereich der Organisation, Dienstaufsicht und Stellenpläne der Bezirksregierungen zu-
ständige Referat des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen erhebt bei Ihnen oder 
bei Dritten Ihre personenbezogenen Daten und verarbeitet diese. Bitte beachten Sie hierzu nachste-
hende Informationen gemäß Artikel 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 

1. Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Verantwortlich für die Erhebung und Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen Daten ist das 

Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-
Westfalen, 
Friedrichstraße 62-80 
40217 Düsseldorf 
Telefon: 0211/871-01 
Telefax: 0211/871-3355 
E-Mail: poststelle@im.nrw.de 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftrag-
ten 

Den behördlichen Datenschutzbeauftragten des 
für die Datenverarbeitung Verantwortlichen kön-
nen Sie unter folgenden Kontaktdaten erreichen:

Ministerium des Innern des Landes Nord-. 
rhein-Westfalen 
Behördlicher Datenschutzbeauftragter 
- persönlich - 
Friedrichstraße 62 - 80 
40217 Düsseldorf 
Telefon: 0211/871-01 
Telefax: 0211/871-3355 
E-Mail: datenschutzbeauftragter@im.nrw.de 

3. Aufsichtsbehörde für den Datenschutz 

Zuständige Aufsichtsbehörde für den Daten-
schutz ist die 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit Nordrhein-Westfalen  
Kavalleriestr. 2-4 
40213 Düsseldorf Telefon: 
0211/38424-0  
Telefax: 0211/38424-10  
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 

4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Da-
tenverarbeitung 

Sofern Sie sich mit einem Anliegen zur Organi-
sation, Dienstaufsicht und zu Stellenplänen der 
Bezirksregierungen unmittelbar an das Ministe-
rium des Innern des Landes Nordrhein-Westfa-
len wenden, werden Ihre personenbezogenen 
Daten erhoben und verarbeitet, um eine  Über-
prüfung Ihrer Eingabe zu ermöglichen. Die 
Dienstaufsicht erstreckt sich auf den Aufbau, 
die innere Ordnung, die allgemeine Geschäfts-
führung und die Personalangelegenheiten der 
Behörde (vgl. § 12 Absatz 1 LOG NRW). Die 
Aufklärung von Sachverhalten und die Über-
prüfung der Recht- und Zweckmäßigkeit des 
Handelns der Bezirksregerungen im Einzelfall 
obliegt dagegen ausschließlich der Fachauf-
sicht (= Fachministerium) im Rahmen ihres Ge-
schäftsbereichs (vgl. § 13 Absatz 1 und 2 LOG 
NRW) und ist damit nicht Gegenstand der
dienstaufsichtlichen Tätigkeit. 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist 
Artikel 6 Absatz 1 lit. e) DSGVO in Verbindung 
mit §§ 3, 9 Absatz 1 DSG NRW. 

Gegebenenfalls werden Ihre Daten gemäß 
§ 17 DSG NRW auch zu statistischen Zwecken 
verarbeitet. 

5. Empfänger oder Kategorien von Empfän-
gern der personenbezogenen Daten 

Ihre Daten werden im erforderlichen Umfang 
gegebenenfalls an Empfänger außerhalb des 
zuständigen Referats weitergegeben, um die 
Aufgaben als (Dienst-)Aufsichtsbehörde zu er-
füllen und Ihren Vorgang weiterbearbeiten zu 
können. Empfänger Ihrer Daten können dabei 
sein: andere Referate des Ministeriums des In-
nern des Landes Nordrhein- Westfalen, andere 
Behörden des Landes Nordrhein-Westfalen 
einschließlich der Bezirksregierungen sowie 
zuständige Landes- oder Kommunalbehörden. 
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6. Datenerhebung bei Dritten 

Gegebenenfalls erhält das für die Organisation 
Dienstaufsicht und Stellenpläne der Bezirksre-
gierungen zuständige Referat von den unter 
Punkt 5. genannten Empfängern Ihre personen-
bezogenen Daten im Rahmen der Dienstauf-
sichtstätigkeit. Die entsprechenden Daten kön-
nen aus allen Lebensbereichen stammen und 
betreffen jede Kategorie einschließlich beson-
derer Kategorien von personenbezogenen Da-
ten gemäß Artikel 9 Absatz 1 DSGVO. 

7. Dauer der Speicherung der personenbe-
zogenen Daten 

Ihre Daten werden nach Abschluss der Bearbei-
tung des Vorgangs in der Regel 10 Jahre aufbe-
wahrt. Akten von besonderer Bedeutung auf-
grund ihrer historischen oder verfassungsrecht-
lichen Bezüge werden einschließlich der perso-
nenbezogenen Daten 30 Jahre oder sogar dau-
erhaft aufbewahrt. Nach Ablauf der Aufbewah-
rungs- und Speicherfristen werden die Akten 
dem Landesarchiv angeboten. Im Falle der 
Nichtübernahme werden Ihre Daten gelöscht. 

8. Betroffenenrechte 

Im Zusammenhang mit der Erhebung und Ver-
arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ste-
hen Ihnen bestimmte Rechte nach Maßgabe 
der DSGVO und des DSG NRW zu. Sie haben 
gemäß Artikel 15 DSGVO das Recht auf Aus-
kunft über die zu Ihrer Person gespeicherten 
Daten. Ein Recht auf Berichtigung steht Ihnen 
gemäß Artikel 16 DSGVO zu, sofern Ihre verar-
beiteten personenbezogenen Daten unrichtig 
sind. Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen 
vor, können Sie gemäß Artikel 17 DSGVO die 
Löschung Ihrer Daten oder gemäß Artikel 18 
DSGVO die Einschränkung der Datenverarbei-
tung verlangen. Unter den Voraussetzungen 
des Artikels 21 DSGVO können Sie Wider-
spruch gegen die Datenverarbeitung einlegen. 

9. Beschwerderecht bei der Aufsichtsbe-
hörde 

Sie haben außerdem das Recht, bei der Auf-
sichtsbehörde Beschwerde einzulegen, wenn 
Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung Ih-
rer personenbezogenen Daten gegen die Da-
tenschutz-Grundverordnung bzw. sonstige 

datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt. 
Zuständige Aufsichtsbehörde für den Daten-
schutz ist die Landesbeauftragte für Daten-
schutz und Informationsfreiheit Nordrhein-
Westfalen. Ihre Kontaktdaten finden Sie unter 
Punkt 3. dieses Informationspapiers. 


